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Die Überfüllung aller Notierungsliſten wird von ſelbſt dazu führen ,

daß man in der Richtung dieſes Wunſches vorgeht .

Man verweiſt gerne auf die vielen Unterbeamtenſtellen ,

welche von den Militäranwärtern nicht begehrt würden ; 110 % ſolcher

Stellen ſeien dieſen dadurch verloren gegangen . Hier liegt ein Denk —

fehler vor : wer 12 Jahre Unteroffizier war , hat ſich die Berechtigung

zur Anſtellung im mittleren Dienſt erworben ; in den Unterbeamten

dienſt kommt man leichter , billiger und ſchneller herein ; da bedarf es

nicht ſolcher Oſpfer und Mühen . Im allgemeinen kommen von den

Militäranwärtern 64,9 % im mittleren einſchließlich Kanzleidienſte ,

17,9 % in gehobenen Stellen des Unterbeamtendienſtes und 17,29 %0

in gewöhnlichen Unterbeamtenſtellen unter . Das Ziel muß ſein , die

letzten 17,2 % mindeſtens in gehobenen Stellen des Unterbeamten

dienſtes unterzubringen , ſo daß der Zivilverſorgungsſchein der Weg

in den mittleren Beamtendienſt iſt .

A. Weitere Überweiſung von vorhandenen Stellen für

Militäranwärter .

Ob die natürliche Vermehrung der mittleren Beamtenſtellen

ausreicht , um die Militäranwärter unterzubringen , iſt heute nicht

mehr fraglich ; die langen Wartezeiten ſprechen es aus , daß man mit

der heute vorbehaltenen Zahl nicht mehr auskommt . Der Kreis der

vorbehaltenen Stellen muß vielmehr in zweckdienlicher Weiſe erweitert

werden . Dafür ſtehen zwei verſchiedene Wege offen , welche unter

Umſtänden beide zu beſchreiten ſind .

1. Beſeitigung des Ausſchluſſes von beſtimmten

Stellen .

Nach dem Wortlaut der Ziffer 2 des § 3 und 1 des § 4 der An⸗

ſtellungsgrundſätze ſind von der Beſetzung mit Militäranwärtern die —

jenigen Stellen ausgeſchloſſen , „die eine beſondere wiſſenſchaftliche

oder techniſche Vorbildung erfordern “ . Es iſt unbedingt notwendig ,

daß die Grundſätze ſich in Geſetzesform klar und ohne irgend welche

Einſchränkung oder Ausdehnung über den Stellenvorbehalt ausdrücken .

Dieſe Beſtimmung dürfte nach dem Vorſchlage des Bundes der

Militäranwärter ſo zu faſſen ſein ,

daß die erwähnten Stellen „inſoweit mit Militäranwärtern zu

beſetzen ſind , als ſie von entſprechend vorgebildeten Anwärtern

beanſprucht werden “ .

Der Bund führt zur Begründung an :

„ In der großen Zahl der Unteroffiziere bzw . Militäranwärter ſind alle

Berufsſtände , insbeſondere auch ſolche vertreten , die über eine gute techniſche



oder wiſſenſchaftliche Bildung verfügen . Es kommt vor , daß ein in der Ausbildung

für einen techniſchen oder wiſſenſchaftlichen Beruf begriffener junger Mann

vor deſſen Vollendung in den Militärdienſt eintreten muß und kapituliert , weil

infolge des Todes der Eltern oder aus andern Gründen die Mittel zur Er —

reichung des geſteckten Zieles nicht mehr ausreichen . Dieſe Anwärter würden für

Stellungen der beregten Art brauchbar oder doch in der zuläſſigen Probezeit

leicht heranzubilden ſein . Es dürfte unter keinen Umſtänden ein befähigter

Anwärter von ſolchen Stellungen deshalb ausgeſchloſſen werden , weil er die

Zivilverſorgungsberechtigung erworben hat . Manche Behörden glauben einem

Anwärter eine nicht vorbehaltene Stelle aus dem Grunde nicht übertragen zu

dürfen , obwohl die Geeignetheit und Brauchbarkeit desſelben erwieſen iſt , weil

nach dem Wortlaut der Grundſätze dieſe den Militäranwärtern nicht vorbehalten

iſt . Aber gerade die Zulaſſung der befähigten Militäranwärter zu den beſondere

wiſſenſchaftliche oder techniſche Vorbildung erfordernden Stellen würde geeignet

ſein , das Anſehen der Militäranwärter in weiten Kreiſen ganz weſentlich

zu heben . Warum ſollte beiſpielsweiſe ein techniſch durchgebildeter Pionier —

feldwebel ( Wallmeiſter , Feſtungsbaufeldwebel ) nicht fähig ſein , eine Regierungs

bauſekretär - oder Militärbauſekretärſtelle zu verwalten oder ein Bahnmeiſter

der Militäreiſenbahn nicht die gleiche Stelle bei der Reichs - oder Staatseiſen —

bahn bekleiden tönnen ? Auch das techniſch vorgebildete Marineperſonal würde

ſich für techniſche Stellen eignen . Die Einſtellung von anſtellungsberechtigten

Perſonen in Unterbeamtenſtellen wird häufig abgelehnt , weil von ihnen eine

techniſche Vorbildung verlangt W 7 ( Schuldiener uſw . ) . Dies iſt nicht zuläſſig ,

da unter „techniſcher Vorbildung “ doch nur eine fachmäßige längere Ausbildung

verſtanden werden kann , nicht aber eine ſolche , die nur eine handwerksmäßige

Tätigkeit erfordert . Einzelne Verwaltungszweige der Bundesſtaaten haben in —

folge dieſer einſchränkenden Vorſchrift eine Anzahl von Stellen den Militär⸗

anwärtern gar nicht vorbehalten , ſo z. B. die Stellen der Regierungsbauſekre

täre , Militärbau ſekretäre , techniſchen Eiſenbahnſekretäre , Bahnmeiſter , tech —

niſchen Eiſenbahnaſſiſtenten , Lokomotivführer , Polizeikommiſſare , Labora —

toriumstechniker , Bierſteuer - Kontrolleure , Verſicherungsbeamten bei den Pro

vinzial - Feuerſozietäten , Bankbeamten bei den Landesbanken , und ſonſtigen

ſtändiſchen und ſtaatlichen Kreditinſtituten , ſelbſt Stellen von Kaſſenbeamten

und ſogar von Bureaubeamten z. B. bei den Großherzoglichen Dominialämtern

in Mecklenburg - Schwerin , die Stellen der expedierenden Sekretäre und Kalkula

toren bei den höheren Reichsbehörden ( Patentamt , Verſicherungsamt , Sta

tiſtiſches Amt , bei den Miniſterien uſw . ) . “

Gegen eine ſolche Umgeſtaltung der Vorſchrift können wohl von

keiner Seite Bedenken erhoben werden ; ſie bringt viel klarer zum Aus

druck , worum es ſich handelt und ſchädigt nicht die Militäranwärter .

2. Vorbehalt von 3½der mittleren Beamtenſtellen

Die rieſige Vermehrung der Unteroffiziere legt dieſe Maßnahme

im Laufe der Zeit von ſelbſt nahe . Die mittleren Beamtenſtellen werden

nicht ſo 20 h vermehrt wie die Unterbeamtenſtellen . Dazu kommt ein

Zweites : die große Zunahme der weiblichen Hilfskräfte

ſchädigt 5 Militäranwärter ſchwer und drängt dieſe immer mehr

M. Erzberger , Der Militäranwärter . 6



aus dem Kanzleidienſte hinaus . Die Arbeit der weiblichen Hilfskräfte
wurde bisher von männlichen Perſonen verſorgt ; wo Fräulein

kommt ein Militäranwärter weniger unter . Dieſe Verſchlechte
ung der Ausſichten muß ein Gegengewicht erhalten . Das Kriegs —5 5 vertritt in ſeiner Denkſchrift vom 18. Januar 1913 in dieſer

Frage folgenden Standpunkt :

„ Weibliche Perſonen dürfen in Stellen , die den Militäranwärtern

vorbehalten ſind , nur in Ermangelung ſolcher Anwärter angeſtellt
werden . Schädigung der Zivilverſorgung als Folge der Beſchäfti —
gung einer großen Zahl weiblicher Hilfskräfte tritt allerdings inſofern
ein , als wurch die Annahme dieſer Hilfskräfte die Schaffung neuer

etatsmäßiger Stellen aufgeſchoben wird . “

Zu dieſen Erwägungen treten auch andere , denen Dr . von Gerhard

( Monatsſchrift für deutſche Beamte vom 2. Juli 1913 ) in folgender
Weiſe Ausdruck verliehen hat :

„ Bei einigen Behörden , wie namentlich der deutſchen Reichspoſtverwaltung ,
macht ſich ſeit einer Reihe von Jahren das Beſtreben geltend , immer mehr weib —
liche Hilfskräfte einzuſtellen und dadurch männliche Beamte zu ſparen . Erſt
neuerdings verlautete in der Preſſe , daß weitere 8700 Beamtinnen und Ge
hilfinnen angeſtellt werden ſollen , wodurch der Ausgabeetat um etwa 6 Mill . Mk.
entlaſtet würde . Dieſe Nachricht hat begreiflicherweiſe eine große Beunruhigung
der beteiligten Kreiſe hervorgerufen , zumal man zu der Annahme berechtigt zu
ſein glaubt , daß andere Behörden mit den Jahren dieſem Beiſpiel folgen werden .
8700 männliche Beamte werden alſo weniger angeſtellt , was den Volkswirt
mit ernſten Beſorgniſſen erfüllen muß . Seitdem die Statiſtik unzweifelhaft
feſtgeſtellt hat , daß unſere Geburtenziffer in ſtändigem Rückgang begriffen iſt ,
und Geheimrat Wolf an der Hand überreichen Beweismaterials darlegte , daß
neben andern Erſcheinungen namentlich das ſpäte Heiratsalter und die durch
die allgemeine Überfüllung ſämtlicher Berufe geſchaffenen wirtſchaftlichen
Schwierigkeiten die Hauptſchuld hieran tragen , muß jeder Volksfreund mit
allen zu Gebote ſtehenden Mitteln danach ſtreben , dieſe Hemmniſſe zu beſeitigen .
Das geſchieht zweckmäßig einmal durch die Bevorzugung verheirateter Be —
werber bei Anſtellungen , ferner durch weitere Ausgeſtaltung des Kinderprivilegs
in der Steuergeſetzgebung , ſchließiich aber auch dadurch , dem Mann die An—
ſtellungsmöglichkeiten zu vermehren , und ihn ſo in den Stand zu ſetzen , recht —⸗
zeitig eine Familie gründen und ſtandesgemäß unterhalten zu können . Wenn
wir die in Frankreich beſtehenden Verhältniſſe zum Vergleich heranziehen ,
können wir mit unzweideutiger Klarheit erkennen , wohin wir notwendig ge⸗
trieben werden , wenn wir obigen Forderungen nicht Geltung verſchaffen . Die
Förderung der Ehemöglichkeit und Ehefreudigkeit muß unſere vornehmſte Auf⸗
gabe bleiben , denn die Familie bildet die Grundlage des Staates , und in ihrem
Schoß ſchlummert die Zukunft der Nation . Darum erſcheint es uns im öffent⸗
lichen , ſtaatlichen Intereſſe nicht ungefährlich , wenn die Verdrängung der männ⸗
lichen Beamten zum Prinzip erhoben werden ſollte . Gewiß hat der Staat
nach unſeren modernen Anſchauungen auch die Pflicht , für den weiblichen Teil



der Bevölkerung zu ſorgen und ihm die Möglichkeit zu bieten , durch geeignete
Beſchäftigung auf eigenen Füßen durchs Leben zu gehen , aber es darf nicht
überſehen werden , daß dieſe Verpflichtung dort ihre Grenzen findet , wo andere
Intereſſen entgegenſtehen . Die erwerbstätige Frau iſt eine Erſcheinung unſeres
modernen Wirtſchaftslebens , an die man ſich allmählich gewöhnt hat, wenn
man auch nach wie vor an dem feſthält , daß jede Frau , die nicht Gattin
und Mutter wird , ihren eigentlichen 1Beruf verfehlt . Der Erreichung dieſes
Ideals ſteht allerdings das nun ꝛeriſche Verhältnis der beiden Geſch lechter ent⸗
gegen , um ſo mehr wir aber der Tatſache Gel ltung verſchaffen , daß jeder
Mann , der keine ſichere Lebensſtellung erlangt , für die Frauen eine Ehechance
weniger bedeutet . Darum gilt es bei der Anſtellung weiblicher Hilfskräfte nicht
über einen beſtimmten Satz hinaus zu gehen und der fortſchreitenden Feminiſierung
der männlichen Berufe vorzubeugen . Gerade jetzt erſcheint es uns dringend
geboten , dieſe Fragen allen denen warm ans Herz zu legen , die einen Einfluß
auf die Zuſammenſetzung unſeres Beamtenkörpers auszuüben vermögen .
Wir gehen einer Zeit entgegen , in der der Andrang männlicher Bewerber zu
Beamtenſtellen außerordentlich wachſen wird , und ſich die Notwendigkeit er
gibt , für denſelben Raum und Unterkunft zu ſchaffen . Sollen wir die große
Schar der künftigen Militäranwärter zu rückweiſen müſſen , weil Tauſende von
Stellen mit Frauen beſetzt ſind ? Der ausgediente Kapitulant , der ſeine ſchönſten
Jugendjahre dem Vaterland gewidmet hat , der ſein Leben in dem engen Rahmen
ſtrengſter Diſziplin und Pflichterfüllung verbrachte , der entweder ſchon Familien⸗
vater iſt oder danach trachtet , möglichſt bald ein eigenes Heim zu gründen — ihm
muß vom Staate unbedingt ein Vorrecht gegenüber der Frau auf Anſtellung
eingeräumt werden , wenn wir nicht die Verantwortung für weitverzweigte
Komplikationen auf uns nehmen wollen . Hier gilt es einzuſe tzen , und die deutſchen
Militäranwärter können darauf rechnen , bei allen denen aufrichtige Unterſtützung
zu finden , die ſich darüber klar ſind , was unſerem Volke nottut . Die Frau ſoll
nicht um ihr Brot gebracht werden , doch fordern wir in erſter Linie , daß man
dem Manne gleichen Schutz angedeihen läßt , der ſein Brot mit Frau und Kindern
zu teilen gewillt iſt . “

Gegen die vermehrte Anſtellung von Militäranwärtern erhebt
man den Einwand , daß dadurch ein wenig ſozialer Zug in die

geſamte Verwaltung komme . Das heißt das Roß am Schwanze auf
zäumen ; denn wenn die Unteroffiziere da ſind , gibt es Militäranwärter
und dieſe müſſen unterkommen . Dann ſetze man ſich zur Wehr , wenn
es gilt , neue Stellen für Unteroffiziere zu fordern ; der Verfaſſer tat
dies wiederholt . Aber der ganze Einwand iſt hinfällig ; der Militär
anwärter ſtammt faſt durchweg aus den breiteſten Schichten des Vöolkes;
er wurzelt mit ſeiner ganzen Familie im Volke , hat als Unteroffizier
ſtets mit den Söhnen des Volkes zu tun . Wie ſoll es denn da kommen ,
daß er kein ſoziales Verſtändnis habe . Dieſe Anklage iſt ungerecht ;
allen Militäranwärtern , mit denen ich je verkehrt habe, muß ich das

Zeugnis ausſtellen , daß ſie gut brauchbare Menſchen und tüchtige
Männer ſind .
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